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Die Reformation war die Grundlage für eine umfangreiche Neuordnung der Herrschaft im südlichen Herzogtum Lauenburg. 1598 entstand ein neues Kirchspiel in Hohenhorn, das die Dörfer Börnsen Escheburg, Wentorf und Wohltorf, Besenhorst und Hohenhorn umfasste. Mit dem Abschluss des Perleberger Friedens im Jahre 1420 entrissen die Hansestädte Hamburg und Lübeck den lauenburgischen Herzögen Bergedorf einschließlich der Vierlanden und der Dorfschaft Geesthacht. Das Dorf Dassendorf blieb weiterhin dem Kirchspiel Brunstorf zugehörig. Mit der Neuordnung des Kirchspiels festigte Herzog Franz II. (1583-1619) seinen Herrschaftsanspruch in den Dörfern.

Im 16. Jahrhundert bildete sich auch ein neuer Verwaltungsbezirk im Süden des Landes aus. Der Herzog hatte die Herrschaft über die Dörfer, die unmittelbar ihm und nicht seinem Adel, Klöstern oder Städten gehörten, von alters her von den Burgen Ratzeburg und Lauenburg aus ausüben lassen. Die Burgdienste der Dassendorfer Bauern fanden zum Beispiel in Lauenburg statt. Mit dem Aussterben des Rittergeschlechts der Wulfen in Schwarzenbek im 15. Jahrhundert fiel das Lehen an den Herzog zurück, der das herrschaftliche Schloss gerne bei seinen Streifzügen durch das Land als „herzogliche Absteige“ nutzte. Von dem alten Schloss ist nichts mehr geblieben, an seiner Stelle findet man heute das Rathaus und den Ritter-Wulf-Platz. Schwarzenbek wurde somit zum neuen Mittelpunkt für die herzogliche Machtausübung, der insbesondere in der Regierungszeit Herzog Franz II. ausgebaut wurde. Die ehemaligen Reinbeker Klosterdörfer (Börnsen, Wentorf, Kröppelshagen) wurden zu Schwarzenbek gelegt und trugen dazu bei, dass dieses sich im Laufe des 16. Jahrhunderts ganz vom Amt Lauenburg löste und sich zu einem selbständigen Gebiet entwickelte. Der Herzog ernannte einen Amtmann mit Sitz in Schwarzenbek zu seinem unmittelbaren Vertreter in den Dörfern. Ihm zur Seite standen ein Amtsschreiber, auch „Kornschreiber“ genannt, und ein Amtsvogt. Es gab außerdem eine herrschaftliche Forstverwaltung mit einem Oberförster, Waldgreven, Holzvögten sowie Zolleinnehmern. Das Amt umfasste folgende Dörfer: Börnsen, Kröppelshagen, Schwarzenbek, Brunstorf, Dassendorf, Hohenhorn, Escheburg, Wentorf, Wohltorf, Grabau, Grove, Havekost, Möhnsen, Kasseburg, Kuddewörde, Talkau, Fuhlenhagen, Mühlenrade, Köthel, Schönberg und Franzdorf. Außerdem gab es herrschaftliche Vorwerke in Aumühle, Fahrendorf, Schwarzenbek und Rothenbek. 

Die Zuständigkeit des Amtes war umfassend. Es nahm in ungetrennter Einheit alles das wahr, was heute als Justiz und Verwaltung voneinander unterschieden wird. Es übte ebenso hoheitliche Funktionen aus wie es die Bewirtschaftung der Domänen leitete. Das Amt erhob die Abgaben und legte darüber jährliche Rechnung; es übte die Polizeigewalt aus, besonders die der Forstpolizei im Sachsenwald. Das Amt stellte das unterste Gericht dar, dessen Zuständigkeit kein Amtsuntertan umgehen konnte; alle Klagen wurden vor dem Amte angebracht und dort auch Kontrakte, Verkäufe und Ehestiftungen geschlossen. Soweit diese Geschäfte die Bauernstellen betrafen, mussten sie vom Amt genehmigt und sollten seit 1608 in das Amtsbuch eingetragen werden. Über jede einzelne Stelle führte das Amt sogenannte „Höfeakten“, die eine wichtige Quelle für die Ortsgeschichte bilden. 

An diesem Aufbau hat sich durch das Aussterben des lauenburgischen Herzogshauses im Jahre 1689 und den Übergang des Landes an Celle und 1705 an Hannover nichts Grundsätzliches geändert. Nach der Unterbrechung der Franzosenzeit (1803-1813) regierten bis 1865 die Dänen. Das Herzogtum Lauenburg wurde in Personalunion mit der dänischen Krone verbunden. Auch diese „dänische Episode“ brachte keine grundlegenden Änderungen zur inneren Verfassung des Landes. Im Aufbau der Verwaltung bildete erst der Übergang Lauenburgs an Preußen im Jahre 1865 einen tiefen Einschnitt. Das Amt Schwarzenbek wurde – nach der Trennung der Justiz von der Verwaltung im Jahre 1870 und der Einführung der kommunalen Selbstverwaltung im Jahre 1872 – in eine „Landvogtei“ umgestaltet, bevor 1889 auch diese letzte herrschaftliche Instanz auf kommunaler Ebene aufgehoben wurde. Seit 1889 gibt es kommunale Ämter im Kreis Herzogtum Lauenburg. 

